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Übersichtslageplan M 1:10.000, Kartengrundlage © Geobasisdaten Bay. Verm.-verwaltung 2023

N

09.01.2024

Sonstige Sondergebiete
Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaik

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Plangrundlagen

Flurstücksgrenzen/Flurstücksnummern

Maß der baulichen Nutzung

Höhenschichtlinien,  in m ü.NHN

GRZ  0,49 Grundflächenzahl

GH 3,5 m Gesamthöhe baulicher Anlagen als Höchstmaß in Metern
bezogen auf die angrenzende Geländeoberfläche

GR 200 m² Grundfläche Gebäude als Höchstmaß in Quadratmeter

Art der baulichen Nutzung

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Festsetzungen durch Planzeichen

SO
Freiflächenphotovoltaik

Sonstiges

412

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (CEF)

919

Mittelspannungsleitung, oberirdisch

Erhaltung: Bäume

Darstellungen als Hinweis
(ohne Festsetzungscharakter)

vsl. Lage der Einzäunung der Photovoltaikanlage

Maßzahl in Metern

geplante Standorte Photovoltaik- Modulreihen

3.0

geplante Standorte Technische Anlage (Trafo, Wechselrichter etc.)

Zeichenerklärung (Vorhaben- und Erschließungsplan)

Verkehrsfläche, St2177

Grenze amtlich kartiertes Biotop

Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bay. Vermessungsverwaltung 2023

M 1:2.000

N

0 50 100 150 200 250 m

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern

Hinweise:
1. Die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) i.V.m. den

„Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in
das Grundwasser“ (TRENGW) sind zu beachten.

2. Das Entwässerungsnetz der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist in seinem
Bestand und seiner ungestörten Nutzung zu sichern.

3. Ver- und Entsorgungsanlagen (z.B. Telekommunikationsleitungen) sind in ihrem Bestand
sowie ihrer ungestörten Nutzung zu schützen

4. Die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen kann im Einzelfall
Beeinträchtigungen der Photovoltaik-Module (z.B. Staubemissionen) verursachen. Diese
sind zu dulden und dürfen nicht zu Entschädigungsansprüchen führen.

5. Folgende Hinweise der Bayernwerk Netz GmbH zu vorhandene Freileitungen sind zu
beachten:
• Durch die Einführung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahren im Jahr 1998 bzw.
2008 ist der Bauherr bzw. die Planungsbeauftragten Personen (Architekt- Bauleiter) ver-
pflichtet vor einer Baumaßnahme im Bereich von Versorgungsnetzen die Belange des
Netzbetreibers anzufragen. Eine Baufreigabe durch das zuständige Landratsamt oder der
Gemeinde erübrigt nicht eine Anfrage an den Netzbetreiber, außer die Belange sind im
Bauantrag beschrieben. Daher weisen wir Sie nochmals darauf hin, dass der Bayernwerk
Netz GmbH geplante Bauvorhaben, Änderungen von bestehenden Bauvorhaben und
Bauten sowie Nutzungsänderungen der Grundstücksfläche im Leitungsbereich vor der Bau-
ausführung zur Stellungnahme vorzulegen sind. Die Folgen einer unterlassenen Vorlage
kann den Umbau der 20-kV Freileitung bedeuten, da unter Umständen die Abstände nach
DIN VDE 0210 nicht eingehalten werden. Diese Kosten sind vom Verursacher zu tragen.
• Im Leitungsbereich sind Nutzungsänderungen des Geländes (Straße, Parkplätze, Spiel-
platz, usw.) sowie Änderungen am Geländeniveau der Bayernwerk Netz GmbH vorzulegen.
• Die Schutzzone der Freileitungsmaste beträgt kreisförmig 7,0 m. Die Standsicherheit der
Leitungsmaste sowie die Zufahrt zum Maststandort mit Baufahrzeugen muss zu jederzeit
gewährleistet sein. Eine Abgrabung im Mastbereich ist nicht möglich ggf. nur nach Abstim-
mung mit der Bayernwerk Netz GmbH, da das Gewicht des Oberbodens in der
Fundamentberechnung berücksichtigt ist.
• Aufschüttungen, Lagerung von Baumaterial und –Hilfsmittel im Leitungsbereich, sowie
Grabungen im Mastbereich sind nicht möglich ggf. nur nach Abstimmung mit der
Bayernwerk Netz GmbH.
• Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei ungünstigen Witterungsverhältnissen
Eisbrocken und Schneematschklumpen von den Leiterseilen abfallen können. Im Bereich
der Leiterseile muss unter Umständen auch mit Vogelkot gerechnet werden. Wir bitten hier
um Beachtung, gerade im Bereich der Freiaufstellung und Stellplätzen. Für witterungs- und
naturbedingten Schäden hierdurch kann keine Haftung übernommen werden. Der
Schattenwurf der vorhandenen Maste und Leiterseile ist vom Betreiber geplanter
Photovoltaik- Anlage zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung/Erneuerung von
Masten, die eine Änderung der Höhe bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen
und ggf. eine auftretende Änderung des Schattenwurfes verursachen.

Präambel

Die Gemeinde Kirchenpingarten erlässt aufgrund § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom

28.07.2023 (BGBl. 2023 Nr. 221), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes

vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 Nr. 176), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der geltenden Fassung und
des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der geltenden Fassung den Bebauungsplan

"Solarpark-Kirchenpingarten-Lienlas" als Satzung.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich gilt die ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung in der Fassung vom 15.01.2023
und die auf dieser vermerkten Festsetzungen.

§ 2 Bestandteile dieser Satzung

Bebauungsplan mit
1. zeichnerischem Teil im Maßstab 1:2000 und

2. Textlichen Festsetzungen sowie
3. Vorhaben- und Erschließungsplan

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wegefläche, Feldweg

Zufahrtsbereich

Haidenaab

Anbauverbotszone St2177 (20 m Breite)
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